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Aufgrund der § 1 Abs. 3 und des § 10 des Baugesetz-
buches (BauGB), des § 84 der Niedersächsischen
Bauordnung sowie des § 58 des Niedersächsischen
Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat
der Stadt Hann. Münden den vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Nr. 071 "Ergänzungsstandort Blume",
einschließlich örtlicher Bauvorschriften, bestehend aus
der Planzeichnung und den nebenstehenden textlichen
Festsetzungen als Satzung sowie die Begründung
einschließlich Umweltbericht beschlossen.

Hann. Münden, den 29.11.2021

Präambel
Der Rat der Stadt Hann. Münden hat am 29.04.2021
den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 071
"Ergänzungsstandort Blume", einschließlich örtlicher
Bauvorschriften, bestehend aus der Planzeichnung
und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen als
Satzung und die Begründung  einschließlich
Umweltbericht beschlossen.

Hann. Münden, den 29.11.2021

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan ist am
09.12.2021 gem. § 10 Abs. 3 BauGB mit dem Hinweis,
dass der vorhabenbezogene Bebauungsplan von je-
dermann eingesehen werden kann, amtlich bekannt-
gemacht worden. Mit dieser Bekanntmachung wurde
der vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 071
"Ergänzungsstandort Blume", einschließlich örtlicher
Bauvorschriften, bestehend aus der Planzeichnung und
den nebenstehenden textlichen Festsetzungen sowie
die Begründung einschließlich Umweltbericht
rechtsverbindlich.

Hann. Münden, den 14.12.2021

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten des vorha-
benbezogenen Bebauungsplans sind Verletzungen
von Verfahrens- oder Formvorschriften, Verletzungen
von Vorschriften über das Verhältnis des vorhabenbe-
zogenen Bebauungsplans und des Flächennutzungs-
plans sowie Mängel des Abwägungsvorgangs beim
Zustandekommen des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans Nr. 071 "Ergänzungsstandort Blume" nicht
geltend gemacht worden.

Hann. Münden, den __.__.____

Verletzung von Vorschriften

Bürgermeister

Frühzeitige Beteiligung
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Hann. Münden
hat in seiner Sitzung am 04.12.2019 die Aufstellung
des Bebauungsplans Nr. 071 "Ergänzungsstandort
Blume" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss sowie
der Hinweis auf die Frühzeitige Unterrichtung der
Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 Baugesetzbuch
(BauGB) wurde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am
18.07.2020 auf der Homepage der Stadt Hann.
Münden und in der Hess. Niedrs. Allgemeinen
ortsüblich bekannt gemacht.
Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit gemäß
§ 3 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) erfolgte
vom 20.07.2020 bis 21.08.2020.
Die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB erfolgte
parallel mit Schreiben vom 14.07.2020.

Hann. Münden, den 29.11.2021

Öffentliche Auslegung
Der Verwaltungsausschuss der Stadt Hann. Münden
hat in seinen Sitzung am 18.11.2020 dem Entwurf
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 071
"Ergänzungsstandort Blume", einschließlich örtlicher
Bauvorschriften, bestehend aus der Planzeichnung
und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen
sowie der Begründung einschließlich Umweltbericht
zugestimmt und die öffentliche Auslegung gemäß § 3
Abs. 2 BauGB beschlossen. Ort und Dauer der
öffentlichen Auslegung wurden am 28.11.2020 auf
der Homepage der Stadt Hann. Münden mit Hinweis
in der Hess. Niedrs. Allgemeinen ortsüblich bekannt
gemacht.
Der Entwurf des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes Nr. 071 "Ergänzungsstandort Blume", ein-
schließlich örtlicher Bauvorschriften, bestehend aus
der Planzeichnung und den nebenstehenden
textlichen Festsetzungen sowie die Begründung
einschließlich Umweltbericht haben vom 07.12.2020
bis 15.01.2021 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich
ausgelegen.
Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurden die Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange in der Zeit vom
07.12.2020 bis 15.01.2021 beteiligt.

Hann. Münden, den 29.11.2021

Erneute öffentliche Auslegung

Bekanntmachung

Satzungsbeschluss

Bürgermeister

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Hann. Münden
hat in seinen Sitzung am 24.02.2021 die erneute
(beschränkte) öffentliche Auslegung des Entwurfes
des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 071
"Ergänzungsstandort Blume", einschließlich örtlicher
Bauvorschriften, bestehend aus der Planzeichnung
und den nebenstehenden textlichen Festsetzungen
sowie die Begründung einschließlich Umweltbericht
beschlossen. Der vorhabenbezogene Bebauungsplan
hat gem. § 4 a Abs. 3 BauGB in der Zeit vom
08.03.2021 bis 22.03.2021 zu jedermanns Einsicht
erneut öffentlich ausgelegen. Ort und Dauer der
erneuten öffentlichen Auslegung wurde gem. § 3 Abs.
2 Satz 2 BauGB am 27.02.2021 ortsüblich mit dem
Hinweis amtlich bekanntgemacht, dass Stellung-
nahmen während der Auslegungsfrist vorgebracht
werden können und dass nicht fristgerecht abgege-
bene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über
den Bauleitplan unberück- sichtigt bleiben können.
Gemäß § 4 Abs. 2 BauGB wurden die Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Belange in der Zeit vom
08.03.2021 bis 22.03.2021 erneut beteiligt.

Hann. Münden, den 29.11.2021

Rechtsgrundlagen des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes

BauGB: Baugesetzbuch jeweils in der z. Z. der öffentlichen Auslegung gültigen Fassung.
BauNVO: Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke - Baunutzungsverordnung jeweils in der z. Z. der öffentlichen Auslegung gültigen Fassung.
PlanzV 90: Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichenverordnung 1990) jeweils in der z. Z. der
öffentlichen Auslegung gültigen Fassung.
NBauO: Niedersächsische Bauordnung jeweils in der z. Z. der öffentlichen Auslegung gültigen Fassung.
NKomVG: Niedersächsiches Kommunalverfassungsgesetz jeweils in der z. Z. der öffentlichen Auslegung gültigen Fassung.
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Stadt Hann. Münden,
Ortsteil Münden
Landkreis Göttingen

Vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 071
"Ergänzungsstandort Blume"
Vorhaben- und Erschließungsplan

Dieses Blatt B ist Bestandteil des aus 2 Blättern
bestehenden vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 071
"Ergänzungsstandort Blume" und bildet mit dem Blatt A
(Vorhabenbezogener Bebauungsplan) eine Einheit.
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Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des
Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich
bedeutsamen baulichen Anlagen sowie Straßen, Wege
und Plätze vollständig nach (Stand vom 02.05.2019).

Göttingen, den 12.11.2021 Bürgermeister
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